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Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten

Neben der Ausbildungsförderung nach dem BAföG (siehe unter Studentenwerk)
werden bestimmten Personenkreisen aufgrund anderer Vorschriften Ausbildungs¬
hilfen gewährt. In Betracht kommen z. B. das Bundesversorgungsgesetz für Kinder
von Kriegsbeschädigten und für Kriegswaisen, das Bundesentschädigungsgesetz
für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, das Heimkehrergesetz und das
Häftlingshilfegesetz. Leistungen aufgrund dieser Gesetze werden durch das
BAföG ggfl. bis zu den dort genannten Bedarfssätzen aufgestockt.
Für die Förderung behinderter Studenten gelten zunächst ebenfalls die Bestim¬
mungen des BAföG. Das BAföG berücksichtigt jedoch nicht die zusätzlichen Ko¬
sten, die einem Behinderten zwangsläufig entstehen. In solchen Fällen können
weitere Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz beantragt werden. Behin¬
derte Studenten müssen deshalb zunächst einen Antrag auf Förderung nach dem
BAföG stellen und sich außerdem an das zuständige Sozialamt wenden. Unter be¬
stimmten Voraussetzungen bestehen auch Förderungsmöglichkeiten im Rahmen
der gesetzlichen Unfallversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung.

Graduiertenförderung
Aufgrund der am 31.12.1981 ausgelaufenen Finanzierungsregelung des Graduier¬
tenförderungsgesetzes, können z. Zt. keine Neubewilligungen ausgesprochen wer¬
den.
Sobald eine neue Finanzierungsregelung feststeht, wird diese hochschulöffentlich
bekanntgegeben.
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